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Vorwort.

<Uet Herausgeber wagt es, diese Arbeit der ge
zwungenen Muße, der Forstliteratur anzureihen. 
Selbige enthält nur das Nothwendigste für den 

Waldbesitzrr und Forstverwalter, vorzüglich nach 

den Lehren der gegenwärtig gefeiertsten Schrift
steller und Coriphäen unseres Fachs, eines Har
tig, Cotta, Pfeil, Hundeshagen. In der 
Forstbotanik sind nur diejenigen Holzarten aufgr- 
führt, welche hauptsächlich den Bestand unserer 
deutschen Waldungen bilden. Nicht zwecklos ist



IV

vielleicht bas Nothwendigste auS den Preußischen 
Forst- und Jagd-Gesetzen beigefügt, so wie auch 
die Jahreszeiten in dem Forst als Kalender, und 
man hofft und wünscht, dieses Büchlein möge als 
Taschenbuch ein willkommener Begleiter sein.
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sJie Geschichte M Forstwesens umfaßt keinen 
großen Zeitraum, indem sie erst da beginnen kann, 
wo eine gewisse Art der Dewirthschaftung der Wal« 
düngen einlritt, welche erst bei Abnahme der Wäl« 
der Bedürfniß werden konnte.

In dem bewaldeten Germanien bejeichneten 
die Römer al- große Waldmassen: 

Sylva Hercynia ein waldige- Hochgebirge, wel« 
chcs mehrere Waldungen in sich begriff, als: 

Sylva martiana den heutigen Schwarzwald; 
Abnoba von den Ufern des Mains durch Hes« 

sen, Westphalen bis in das Paderbornische, wo die 
Amisius (Ems) entspringt, und worin die Wald« 
gebirge des Taunus im Dillenburgischea, und 
Sauerland begriffen sind;

v. Bülow Forstw. Ä
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Sudeta das heutige Rhöngebirge, vielleicht auch 
ter südwestlich gelegene Spessart, der Thüringer, 
wald, das Fichtel, und Erzgebirge; 

Grabeta die Waldgebirge im Bayreuthischcn, 
der Böhmerwald und das Moldau-Gebirge; 

Luna in Mahren am Fluß March; 
Montes Sarmatici welche die östliche Grenze 

Germaniens von der Donau bis zum Karpatischen 
Gebirge bildeten;

Mons meliboeus Ivo nach Ptolomaus Angabe 
die Weser entsprang;

Sylva Semana vom Harz südlich, vielleicht der 
Sähmrrwald bei Sohl;

Mxnis Taunns die Höhe des Taunus; 
Mons Klietico wahrscheinlich das Siebengebirge 

nach Pomp. Mela Angabe;
Sylva Caesia zwischen der Lippe und Issel, 

durch welchen die Römer zu den Marsen gedrun
gen sein sollen;

Sylva Teutobnrgensis in Westphalen an der 
Weser;

Sylva Bacenis zwischen der Saale und Derra; 
Sylva Herctilis an der Weser bis Minden; 
Mons Asciburgias im Fürstenthum Jauer in 

Schlesien;
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8)1 v» Badnhenna, nach Tacitut im Lande der 
Friese«;

Sylva Anheim mit den Vogesen, WaSgau 
und dem Köhlerwald, worunter die Waldgebirge 
in Belgien, Luxemburgischen, die Eiffel und Loth, 
ringen begriffen.

Die altgermanischen Wälder waren gemeinsa« 
mes Eigenthum der Völkerstämme, daS zu bebauende 
Land mußte der wilden Natur entrissen und müh, 
sam kultivirt werden; ganze Striche Waldungen 
wurden niedergebrannt, mit den größeren Flächen 
des tragbaren Lande- erweiterte sich der Feldbau 
als Hauptnahrungsquell der Völker, Lust und Sonne 
wurden zugänglicher, das Klima milder.

Mit dem Christenthum und der höheren Cul, 
tor entstanden Städte und Dörfer, die Waldungen 
wurden so schnell gelichtet, daß man schon im 4ten 
Jahrhundert ihr« Erhaltung berücksichtigte; mit dem 
Ende des 5. Jahrhundert- entstanden größere Staa
ten, mit ihnen geschriebene Gesetze, die die Er, 
Haltung der Waldungen geboten: so z. B. verbo, 
ten die Gesetze derSalier und Ripuarier Fre, 
vcl und Baumbeschädigung, die der Alemanni er 
das Verbrennen der Haide im Waide, die der Son, 
gobarvrn schützten vorzüglich die Masthölzer. 
Carl der Große gab zur Erhaltung der Waldun, 

A 2
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gen bestimmte Gesetze, die Schonungen wurden 
anempfohlen, die Herrnlosen Waldungen blieben nicht 
mehr Gemeingut, sie erhielten bestimmte Besitzer 
und wurden mit dem sogenannten Forstbann 
belegt, als Staat-eigenthum (Regale) eingezogen. 

Diese Gesetze und Einrichtungen bezweckten 
aber nur eigentlich die Erhaltung und Schonung 
der Jagd und nicht deS Holze-, von dessen Eigen, 
thum wohl noch nicht die Rede war. 

Die Stände de- Reich- alt ihr Ansehen zu
nahm, maßten sich mit den Ländern auch die Wal, 
der al- Eigenthum an, daher die in allen Theilen 
Deutschland- noch bi- jetzt bestehenden Staat-forste. 

Die Regenten machten unter dem Namen 
der Forst Hoheit das Recht geltend auch über 
die ihnen nicht zugehörigen Waldungen, zu deren 
Erhaltung zum allgemeinen Wohl Gesetze zu geben. 

Die erste Forstordnung gab um die Mitte des 
12. Jahrhunderts der Abt de- Kloster- Mauers, 
Münster, jedoch gab es noch keine Spur einer 
geordneten Forstwirthschaft, diese beginnt erst mit 
dem 14. Jahrhundert unter der Regierung Kaiser 
Carl IV. von 1346 ab, wo die jetzige Verfassung 
die erste Bildung erhielt. Die Rodungen wurden 
«erboten, so wie auch die Hütung auf abgetriebe
nen Platzen, bis der Anfiug dem Dich entwachsen.
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Später wurde die Jagd in die hohe und 

niedere getheilt, wann diese Eiutheilung gesche, 
hen, ist nicht ausgemittelt, jedoch soll sie zur Zeit 
der Otto ne» schon bestanden haben.

Später bildeten sich landesherrliche Forst, 
am ter, und namentlich nach dem westphälischen 
Frieden Forstkollegien, von denen die ersten 
Fvrstordnungrn auSgingen, die die Erhaltung, Be, 
schützung und Benutzung der Waldungen hezweck, 
ten, da die früheren Gesetze nur größtcntheils sich 
auf Forstrechte und Jagd bezogen *).

Als die Waldungen sich bedeutend verminder
ten und Furcht vor Mangel einlrat, dachte man 
auf zweckmäßigere Behandlung derselben, eS traten 
Schriftsteller auf.

Als das älteste Werk kann betrachtet werden:

♦) Besonders streng und grausam waren die Gesetze 
gegen Wilddiebe; in Sachsen z. B. machte man im 
16. Jahrhundert auf Wilddiebe. ordentlich Jagd. 
Kurfürst August >. verordnete: wer von seinen 
Förstern oder Trabanten «inen Wilddieb schoß, er
hielt 30 bis 80 Thaler Belohnung. Der Getödtetr 
wurde an einen Baum gehangen, und über ihm ein 
Hirschgeweih genagelt. Diese Verordnung'galt nicht 
allein von 1530-^78, sondern auch 1670 erging eine 
ähnliche Verordnung.
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Coleri oecononria rnralis et domestica.. Wit- 

tcnbergae 1599.
Unter den Schriftsteller« des 18. Iahrhan- 

derts bemüheten sich zuerst wissenschaftliche Grund, 
sähe aufzustellen:

Carlowitz Sylv. cnltnra oeconomica 1713; 
Döbels Jägerpraktika 1746; die Schriften eines 
Beckmann 1766; Cramer 1766; Gleditsch 
1774; Benekendorf 1783 «. a. m., allein die 
Ehre der eigentlichen Begründung der Forstwissen
schaft und Aufstellung eines Systems derselben, 
gebührt unserm Landsmann, dem preußischen Ober, 
forstmeistcr v. Burgsdorf durch sein Forsthand
buch, dessen erster Theil 1788 und der zweite 1796 
erschien. Diesem folgten eine große Anzahl treff, 
sicher Werke, unter denen die von H ar t ig, Bech, 
stein, Cotta, Pfeil, Hundeshagen, Lau, 
rop, v. Witzleben u. m. a. klassisch dastehcn, 
ganz vorzüglich zeichnen sichHartigs Werke durch 
Gediegenheit und Faßlichkeit aus.

Die Staatsregierungen, die Nothwendigkeit 
der Verbesserung des Forstwesen- erkennend, dach, 
len auf Mittel zur forstwissenschastlichcn Bildung, 
und so entstanden Forstlehranstalten: 

zu Berlin 1776 unter Professor Gleutsch 
Leitung;



u
zu Ilsenburg 1772. unter Oberforstmeistcr 

v. Za nthier;
zu Stuttgard 1783 unter 9i eitlen 
zu Tegel 1787 unter Oberforstm. v. Bn rgs, 

dorf;
zu Zillbach 1788 unter Cotta; 
zu München 1790 unter Dätzel und 

Grünberger;
zu Hungen 1791 unter Hartig; 
zu Waltershausen 1795 unter Dech, 

Pein;
zu Geresbach 1795 unter Oberforstmeister 

v. Drais.
Diese Anstalten lösten sich größtentheilS auf, 

ober gingen mit ihren Stiftern in andere Staaten 

über. Unter denen noch jetzt bestehenden neu/ 

neu wirr
Die Forstlehranstalt zu K iel die schon 1785 er

richtet, erst 1808 eine eigentliche Forstlehranstalt wurde. 

Die Forst, und Jagd,Akademie zu Dreißig, 

acker bei Meinungen seit 1803.
Das Königl. Bairische Forstlehrinstitut zu 

Aschaffenburg seit 1808 (soll gegenwärtig ein, 
gegangen sein).

Die Königl. Sächsische Forstakademie zn T h a, 

randt seit 1816.
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Da- Fürstlich Hessenhomburgische Forstlehrin
stitut zu Homburg an der Höhe seit 1818. 

Da- k. k. Forstinstitut zu Mariabrun» 
bei Wien seit 1814.

Die Kurfürstlich Hessische Forstlehranstalt vor
mal- zu Fulda, jetzt zu Melsungen seit 1816. 

Die Königs. Würtembergische niedere Forst, 
schule zu Stuttgard seit 1818.

) Die Königl. Preuß. Forstakademie zu Der, 
lin seit 1821.

Die Königs. Hannövrische Forstschule zu C l a u -, 
thal am Harz seit 1821. 

Die Großherz. Hessische Forstlehranstalt zu 
Gießen seit 1825.

Da- Königs. Preuß. Forstlehr, Institut zu 
Neustadt,Eberswalde seit 1830. 

Die Großherz. Sachsenweimarsche Forstlehr, 
anstatt zu Eisenach seit 1830.

Mit dem Umschwünge neuer Ideen neuester 
Zeit wurde auch das Forstwesen mit einer Refor, 
mation bedroht; es stellten Schriftsteller den Grund, 
saß auf: der Staat müsse alle Waldungen veräu
ßern, indem selbige vortheilhafter von Privaten bc, 
nutzt würden, aller Grund und Boden müsse dem 
Volk überlassen werden, die Regierungen sollten an
der Reihe der Holzproducenten treten.
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Cotta stellte die Idee der Verbindung des 
Feldbaues mit dem Waldbau auf, worin er behaup« 
tet, dieHolzerzeugung werde auf den höchsten Punkt 
der Vollkommenheit gebracht werden, wenn die Forst
wirthschaft jur Forstgärtnerei werde, daS Land ab
wechselnd zu Getreideland oder Forstland benutzt 
werde, und die Felder mit Baumen umgeben und 
bepflanzt würden.

Die Frage: ob Staatswaldungen zu veräu
ßern? wird im allgemeinen dahin zu beantworten 
sein: wenn Waldtheile in einem andern Benut- 
zungsjustande einträglicher werden können und der 
Nationalreichthum gewinnt, dann ist Veräußerung 
anzurathen, jedoch unter der Berücksichtigung, ob 
die Waldungen im Verhältniß zum Ackerbau sehr 
ausgedehnt, ob viele Holzconsumenten vorhanden, 
ob der Holzwerth den der Ackerproduction über, 
wiegt, oder der Holzabsatz durch Localverhältnisse 
begünstigt wird, oder durch isolirt liegende Wald
parzellen die Aufsicht erschwert oder der Holzanbau 
beschwerlich wird.

Die Gründe über die Frage: ob die Wald
kultur in den Händen des Staat- oder der Priva- 
ten sich bessere Pflege verspreche? finden wir sehr 
gut in der Schrift des Oberforstmeisters Lintz 
(die Grenzen zwischen der Feld- und Waldkultur.
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Bonn 1821) auSelkandergesetzt. Non der Klarheit 
bet Idee« und den ausgestellten Grundsätzen über, 
zeugt, ist « vielleicht nicht unangemessen hier ei, 
nige Hauptstellen der Schrift zu entnehmen: 

„Die nützlichsten Geschöpfe, Pflanzen und 
„Produkte der Erbe sind die verbreitetsten, oder 
„haben eine große DerbreitungsfLhigkeit und große 
„Flexibilität unter verschiedenen klimatischen Ein, 
„Wirkungen zu leben. Unsere Cearaliea gehen vom 
„Nordpol bi- zu den Tropenländcrn, der Anbau 
„der Kartoffel, welcher auf einem preußischen Mor, 
„gen vier Individuen ernähren kann, geht von der 
„äußersten Spitze Afrikas bis Labrador und 
„Lappland. Der Wald als Wald,, wenn auch 
„nicht mit allen seinen Holzgattungen, welches seine 
„Bestimmung nicht erheischt, verbreitet sich durch 
„alle Zonen von der Küste der Meere bis zu den 
„höchsten Gipfeln der Gebirge. Keine Pflanzen, 
„familie hat größere Verbreitung und DerbreitungS, 
„fähigkeit, vom 55. bis 70. Grad finden wir vor, 
„züglich die Klasse der harzigen, Bäume, im 42. 
„bis 55. Grade finden wir: Buchen, Eichen, Ahorn, 
„Eschen, Ulmen, Linden; gegen den 47. Grad (io, 
„den wir schon Waldungen, deren Bäume genieß, 
„bare Früchte tragen. Die Mannigfaltigkeit der 
„Daumgattungen vermehrt sich bis im hohen Sü,
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„den der Uebeygang der Diacotyledoncn jn den 
„Monocotyledoyen geschieht, wo die Bäljme bal, 
„samische Früchte, Gewürze und Farbehölzer geben." 

Durch die Erfahrungen: Pristley's, Je, 
genouse, SennrbierS, Haler und Saus, 
sure ist erwiesen, daß der Pflanzen vorzügliches 
Geschäft ist die Lust zu reinigen, und sie dem thie
rischen Organismus zuzubereiten, indem sie sich den 
Stick, und Kohlenstoff aneignen und den Lebens, 
gas frei machen. Die Waldungen reinigen also 
die Lust, und theilen die angezogene Feuchtigkeit 
der Erde mit, sie brechen den Sturm der Winde 
und mäßigen die Kälte.

Jn der Folge dieser Schrift wird die Schäd, 
lichkeit der grenzenlosen Ausrodung der Waldungen 
durch mehrere Beispiele aus Frankreich belegt, Md 
durch amtliche Berichte aus verschiedenen Departe, 
mcnts darzethan: daß die Staatswaldungen die 
man Privaten übergab, so wie die Gemeindewal, 
dangen die getheilt wurden, zu Grynde gerichtet 
sind. Da- Loos der Forsten, deren Existenz so 
sichtbar auf das Klima und die Fruchtbarkeit ei
nes Landes wirkt, darf also nicht der Willkühr über
geben werden.

Man betrachtete früher die Waldungen als 
unerschöpflich »der zu a»gebreitet, bedachte nicht
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daß mit höherer Kultur und zuuehmender Bevöl, 
kerung da- Bedürfniß an Holz gesteigert werde, 
and bei zu «nverhaltnißmäßigen Preisen die In, 
dustrie leide.

Der anfängliche Ueberfluß erzeugte Derschwen, 
düng und Sorglosigkeit, und war Ursache de- üblen 
Hau-Halte- in den Waldungen. Obgleich fast der 
L. Theil von Deutschland- Überfläche mit Wal, 
düngen bedeckt (Höck statistische Darstellung der 
Landwirthschaft in den deutschen Bundesstaaten. 
Ulm 1824) so muß der gute Zustand derselben doch 
im Abnehmen sein, da die Holzpreise gestiegen. 
Ackerbau und Bevölkerung treten den Waldungen 
gleichsam entgegen, der Staat vermag es die Har, 
monie durch intensive und extensive Cultur herzu, 
stellen.

Die Forstwissenschaft lehrt: die Erzie, 
hung, Erhaltung, Deschützung, Ertrags, und Werth, 
-estimmung, Benutzung und Wirthschaft-einrich, 
tung der Waldungen.

Au- diesen Lehren (Theorie) Mit der Ausübung 
(Praxis) verbunden fließt da- Forstwesen, wel, 
chet vormal- mehrere Schriftsteller in das innere 
und äußere oder in da- höhere und niedere 
theilte«, Im Allgemeinen nennt man die Theorie
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oder kehre Forstwissenschaft und die Praxi- 
Forstwirthschaft.

Die Forstwissenschaft theilt man in 5 Haupttheile -
1) Waldbau (Holzzucht und wirthschastlir 

cher Betrieb);
2) Forstbenutzung;
3) Forstschutz;
4) Forsttaxation und Betrieb-einrichtung;
5) Forstdirection.
Da die beiden letzten Haupttheile hier nicht 

haben Platz finden können, so wird derselben nur 
hier mit wenigen Worten gedacht:

Die Forsttaxation oder Waldschätzung 
kann verschiedene Zwecke haben, nemlich:

1) Die Erforschung deS HolzvorrathS.
2) Die Berechnung de- Holzcrtrages.
3) Die Bestimmung des Waldwerthes.
4) Die Untersuchung des Wirthschaft-zustandes. 
Die Forstdirektion beschäftigt sich mit der

zweckmäßigen Einrichtung deS Forstwesen-, damit 
die Forsten in möglichst guten Stand gebracht, dar, 
in erhalten, und auf- beste benutzt werden. 

Die Waldcigenthumsverhältnisse der deutschen 
Forsten sind gewöhnlich:

1) Staat-waldungen.
2) Landesherrliche Waldungen.
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3) Adeliche imb andere Lehnwaldungen.
4) Geistliche Stifts Waldungen.
5) Gemeinde, Waldungen.
6) Marker, oder Mark»Waldungen.
7) Corporation-, Waldungen.
8) Privat, Waldungen.
Auf Grund, und Hülfswissenschasten beru, 

hend, ist die Forstwissenschaft eine complicirte Wis, 
senschaft, deren eigentliche Grundwissenschaften: die 
Botanik, Zoologie, Mathematik, Mineralogie, Physik 
und Chemie au-machen.



I.
Forstbotanik.





Forstbotanik.

AJic Forstbotanik lehrt uns die wilden Wald
gewächse kennen; in diesem allgemeinen Begriff sind 
nicht nur Holzgewächse sondern auch Forstkränter 
eingeschlossen, indem man in neuerer Zeit nicht die 
Holzpflanzen allein, sondern auch die Forstkränter 
zur Lehre der Forstbotanik für nothwendig erachtet 
(die deutschen Forstkräuter w. s. w. von Dr. Reum. 
Dresden 1819. 111 S.). Im engeren Begriff 
sind darunter nur H o l z g e w ä ch se (Bäume^ Sträu
cher, Stauden) verstanden, und daher auch von den 
Forstschriftstellern die allgemeine Forstbotanik: Den
drologie (Banmlehre), und die besondere Forstbo
tanik: Dendrographie (Baumbeschreibung) genannt. 

Die allgemeine Forstbotanik macht 
uns mit den Urstoffen (Elementen), mit den Grund, 
formen und den zusammengesetzten Theilen, so wie
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mit allen den Holzgewächsen gemeinschaftlichen Ei» 
genschasten und Beschaffenheiten bekannt. Sie be» 
greift in sich: die Terminologie oder botani/ 
sche Kunstsprache; die Taxonomie Systemkunde; 
Anatomie die Lehre von dem innern und äu, 
ßern Baue der Pflanzen; Chemie die Lehre von 
dem chemischen Verhalten der Pflanzen; die Phy» 
siologie Lehre von den Naturgesetzen des vege» 
tabilischen Lebens; die Pathologie Lehre von den 
Krankheiten der Pflanzen; die Geographie 
Lehre von den örtlichen Verhältnissen der Pflanzen. 

Die Holzgewächft setzen ihren Wachsthum in 
bic. Länge durch die Knospen fort, dabei vergrößert 
sich ihr Umfang durch Bildung neuer Gefäße, die 
sich um die älteren Gefäße anlegen. Die innern 
Hauptorgane der Holzgewächse sind:

Das Mark (medulla) ursprünglich aus einem 
saftreichen Zellengewebe, besonder- in den neuen 
Trieben und im Saameukeim bestehend, später ver» 
trocknet es, und die Markröhre füllt sich mit Hotz. 

Das Holz (lignmn) bestehend aus schlauch» 
förmigen Zellen und Spiralgefäßen, welche letztere 
eigentlich das Holz bilden. Es vergrößert seinen 
Umfang durch die sich im Sommer bildende Lage 
oder Holzring, und wir sind daher im Stande das 
Alter eines Stammes durch di« deutliche Abzeich,


